
Hinweisblatt Geflügelpest/Vogelgrippe 
  

Was muss ich wo beachten  

WO?     WAS? 
Ohne Verdachtsfall 
(also normalerweise) 
  

• • Tote Wasservögel, Greifvögel 

melden an Tel.Nr.09191/ 86-354 

• • Tote Singvögel etc. bitte selbst in Mülltonne 

entsorgen, Gummihandschuhe benutzen! 

Verdachtsfall: wird amtl. 

bekanntgemacht ! 

Beobachtungsgebiet  
10 km Radius um Fundort 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sperrgebiet 
3 km Radius um Fundort 

  
  

30 Tage lang: 

• •        Jeder tote Wildvogel, mit Ausnahme einzelner 

Kleinwildvögel (Amseln, Spatzen, Meisen etc.), 

muss gemeldet werden. Einzelne Kleinwildvögel 

sind nur nach Kontakt mit Menschen oder Tieren zu 

melden. Tote Kleinwildvögel bitte über den 

Hausmüll in Plastiktüte entsorgen, Gummi-

handschuhe benutzen  

• •        Jedes tot aufgefundene fleischfressende Wildtier 

(z. B. Marder, Füchse, Dachse, Wildschweine) sowie 

tot aufgefundene Katzen müssen gemeldet werden 

Meldungen: Tel. Nr. 09191/86354 

• •        Hunde müssen angeleint sein 

• •        Katzen müssen im Haus bleiben und dürfen nicht 

frei laufen 

  

21 Tage lang: 

• •        Jeder tote Wildvogel, mit Ausnahme einzelner 

Kleinwildvögel (Amseln, Spatzen, Meisen etc.), 

muss gemeldet werden. Einzelne Kleinwildvögel 

sind nur nach Kontakt mit Menschen oder Tieren zu 

melden. Tote Kleinwildvögel bitte über den 

Hausmüll in Plastiktüte entsorgen, Gummi-

handschuhe benutzen.  

• •        Jedes tot aufgefundene fleischfressende Wildtier 

(z. B. Marder, Füchse, Dachse, Wildschweine) sowie 

tot aufgefundene Katzen müssen gemeldet werden 

  

Meldungen: Tel. Nr. 09191/86354 

• •        Hunde müssen angeleint sein 

• •        Katzen dürfen nicht frei laufen 

Geflügelhalter bekommen einzeln Handlungsanweisungen 

per Post ! 

Anschließend 9 Tage lang Anweisungen für alle wie oben 

im Beobachtungsgebiet! 

Außerhalb d. Dienstzeiten: 

Meldungen über Tel. Nr. ihrer örtlich zuständigen Polizeidienststelle 

  



  
  
  
Informationen bitte im Internet unter www.landkreis-forchheim.de unter 

„Aktuelles“ oder unter „Pressemitteilungen“ beachten!  

Bekanntmachungen erfolgen auch in den tatsächlich betroffenen Gemeinden an 

Anschlagtafeln, am Landratsamt Forchheim Streckerplatz 3 vor dem Haus im 

Aushangkasten!  

  

Telefonische Anfragen - Bürgertelefon: 
  

Bei Fragen von Seiten der Bürgerinnen und Bürger stehen die Mitarbeiter des 

Landratsamtes Forchheim grundsätzlich unter 09191/86-0 zur Verfügung, Sie 

werden entsprechend weiterverbunden: 

  

Ansprechpartner für Geflügelhalter Tel. Nr. 09191 / 86- 542 

Tel. Nr. 09191 / 86- 541 

  

Meldungen tot aufgefundener Vögel 

oder Wildtiere 

  

Tel. Nr. 09191 / 86 – 354 

  

Außerhalb der Dienstzeiten die örtlich 

zuständige Polizeidienststelle 

Forchheim        Tel.Nr. 09191/70900 

Ebermannstadt Tel.Nr. 09194/73880 

  

Allgemeine Fragen zur Vogelgrippe Gesundheitsamt  

Tel. Nr. 09191 / 86 – 573 

  

Informationen allgemeiner Art Tel. Nr. 09194 / 723 441 

  

Tel. Nr. 09194 / 723 484 

Stand: 13.3.06Ha. 
 


